
 

Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes sind parlamentsinterne Stellungnahmen, die nicht für die 

öffentliche Diskussion außerhalb des Landtags bestimmt sind. Eine - auch nur auszugsweise - 

Veröffentlichung oder Verbreitung bedarf der Zustimmung der Direktorin beim Landtag. 

 

 

 

  

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1  Vom 18. Juni 2013, GVBl. S. 157 



 

 

 

 

                                                           
2  Vgl. insoweit die ausführliche Darstellung in der gutachtlichen Stellungnahme 



 

 

 

 

                                                           
3  Durch Artikel 6 des Gesetzes zur Wiedergewährung der Sonderzahlung vom 20. Dezember 2011, BGBl. I S. 

2842 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

                                                           
4  Zum 1. Juli 2013; im Zuge der Reform des finanziellen öffentlichen Dienstrechts 
5  Dies ist die Fassung des § 28 BBesG, die dieser zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderung des 

Grundgesetzes im Zuge der Föderalismusreform am 1. September 2006 hatte. 
6  Vgl. zur im Wesentlichen gleichlautenden Regelung in § 7 AbgG BT in der bis zum 11. Februar 2009 

geltenden Fassung: BT-Drucks. 7/5531, Materialien zu dem Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung der 

Rechtsverhältnisse der Mitglieder des Deutschen Bundestages, S. 17 (zu § 9 - Dienstzeiten) 



 

 

 

                                                           
7  Vgl. zur im Wesentlichen gleichlautenden Regelung in § 7 AbgG BT in der bis zum 11. Februar 2009 

geltenden Fassung: BT-Drucks. 7/5531, Materialien zu dem Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung der 

Rechtsverhältnisse der Mitglieder des Deutschen Bundestages, S. 17 (zu § 9 - Dienstzeiten); BT-Drucks. 

7/5903, Bericht und Antrag des 2. Sonderausschusses zu dem Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung der 

Rechtsverhältnisse der Mitglieder des Deutschen Bundestages, S. 11 (zu § 7 – Dienstzeiten im öffentlichen 

Dienst) 
8  BVerfGE 40, 296 
9  Eine Ausnahme gilt nur im Fall des § 15 Abs. 3 AbgGRhPf. 
10  Vgl. LT-Drs. 16/1822, S. 174, Gesetzentwurf zu einem Landesgesetz zur Reform des finanziellen öffentlichen 

Dienstrechts, Begründung betreffend die besondere Zielsetzung im Besoldungsrecht 



 

 

 

                                                           
11  Die Verweisung auf § 32 Absatz 2 AbgGRhPf nimmt Bezug auf die neu zu fassende Regelung in § 32 Abs. 2 

AbgGRhPf, wie sie unter Abschnitt III 2 b) dieser Übersicht dargestellt ist. Sollte diese letztlich an anderer 

Stelle des Abgeordnetengesetzes geregelt werden, müsste die Verweisung entsprechend angepasst werden. 



 

 

 

                                                           
12  Eine solche Regelung ist bisher in § 15 Abs. 3 AbgGRhPf mit enthalten. 



 

 

 

 

 

                                                           
13  Eine entsprechende Regelung findet sich auch in Art. 34 des Bayerischen Abgeordnetengesetzes, seit dort im 

Beamtenrecht ebenfalls die Laufbahngruppen abgeschafft wurden. 



 

 

 

 

                                                           
14  Die Formulierung „nach Maßgabe der Geschäftsordnung des Landtags“ trägt dem Umstand Rechnung, dass 

nicht jede Ausschusssitzung außerhalb der Parlamentsferien der Genehmigung des Präsidenten bedarf, vgl.  

§ 77 Abs. 1 Satz 3 Halbsatz 3 GOLT. 



 

 

 

 

  


